
Die Linke Sachsen
Landesvorstand

B 9 – 018 

Einberufung der Landesvertreter*innenversammlung der Linken Sachsen 
am 13./14 April 2024
Beschluss des Landesvorstandes vom 9.12.2023

Beschlüsse: 1. Der Landesvorstand der Linken Sachsen beruft die 
Landesvertreter*innenversammlung zur 
Aufstellung der Landesliste der Linken Sachsen für 
die Landtagswahl 2024 für den 13./14. April 2024 
ein (gemäß Ordnung über das Verfahren zur Wahl und 
Aufstellung der Direktbewerber*innen und der 
Landesliste der LINKEN Sachsen zur Landtagswahl 2024
- Beschluss F.1.1. der 1. Tagung des 17. 
Landesparteitages vom 3. - 5. November 2023). 

2. Vorläufige Tagesordnung:
(1) Eröffnung & Konstituierung
(2) Beschlussfassung zur Wahlordnung
(3) Wahlen zur Aufstellung der Landesliste der Linken 

Sachsen für die Landtagswahl 2024 (gemäß 
Ordnung über das Verfahren zur Wahl und 
Aufstellung der Direktbewerber*innen und der 
Landesliste der LINKEN Sachsen zur Landtagswahl
2024 - Beschluss F.1.1. der 1. Tagung des 17. 
Landesparteitages vom 3. - 5. November 2023)

3. Zur Vorbereitung der 
Landesvertreter*innenversammlung werden 
folgende Verantwortlichkeiten festgelegt:
a) inhaltliche Vorbereitung - VA: gf. Landesvorstand
b) organisatorische/technische Vorbereitung -VA: LGF

4. Die Zusammensetzung der Landesvertreter*innen-
versammlung ist durch die auf der 1. Tagung des 17. 
Landesparteitages beschlossene Ordnung über das 
Verfahren zur Wahl und Aufstellung der 
Direktbewerber*innen und der Landesliste der LINKEN 
Sachsen zur Landtagswahl 2024 (Beschluss F.1.1. vom 
3. - 5. November 2023) festgelegt. 

5. Die Wahlen (ggf. Nachwahlen) der Vertreter*innen 
sind bis spätestens 31. März 2024 abzuschließen 
(Beschluss F.1.1. vom 3. - 5. November 2023).

6. Die Einladung der Vertreter*innen für die 
Landesvertreter*innenversammlung zur Aufstellung der
Landesliste der Linken Sachsen für die Landtagswahl 
2024 erfolgt bis zum 16. März 2024 [vier Wochen vor 
der Landesvertreter*innenversammlung; analog 
Landessatzung §16 (2)].



7. Die Vertreter*innen erhalten die Unterlagen für die 
Landesvertreter*innenversammlung bis zum 30. März 
2024 [zwei Wochen vor der 
Landesvertreter*innenversammlung; analog 
Landessatzung § 16 (5)]. 
Bis zu diesem Termin ist der vorläufige Zeitplan durch 
den Landesvorstand zu beschließen. 

Anlagen: -

politische Botschaft: -

Maßnahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit: Veröffentlichung im Internet (www.dielinke-sachsen.de)

weitere Maßnahmen: schriftliche Information an die VertreterInnen und die 
Kreisverbände

Finanzen: -

Die Vorlage wurde abgestimmt 
mit:

-

Den Beschluss sollen erhalten: Landesvorstand/ Landesrat/ Kreisvorsitzende/ 
Kreisgeschäftsführer*innen/ Ortsvorsitzende/ 
Sprecher*innen der Landesweiten Zusammenschlüsse/ 
Finanzbeirat/ Mitglieder Landesfinanzrevisionskommission/ 
Landesparteitagsdelegierte/ sächsische 
Bundesparteitagsdelegierte/ Abgeordnete im 
Europaparlament, Bundestag und Landtag/ sächsische 
Parteivorstandsmitglieder/ sächsische Mitglieder im 
Bundesausschuss/ Landesinklusionsbeauftragte*r/ 
Ombudspersonen/ Mitarbeiter*innen Landesgeschäftsstelle/
Regionalmitarbeiter*innen der Landtags- und 
Bundestagsfraktion/ Pressesprecher und 
Fraktionsgeschäftsführer der Fraktion DIE LINKE im 
Sächsischen Landtag

Abstimmungsergebnis:

Dafür: 10 dagegen: 0 Enthaltungen: 0

F.d.R.
Dresden, 9.12.2023

Lars Kleba
Landesgeschäftsführer

http://www.dielinke-sachsen.de/

